




















 
Naturschutzbeirat der Stadt Jena 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des Naturschutzbeirats der Stadt Jena zum 
 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan VBB-Wz 06 "Wohnbebauung Oßmaritzer Straße" 
 
 
 
 
1.  Bei der geplanten Maßnahme handelt es sich um eine Bebauung im Innenbereich auf einer 
nahezu vollständig versiegelten Fläche ohne Raumbezug zu schützenswerten Gebieten. Von 
daher gesehen sieht der Naturschutzbeirat durch die in der Vorhabensbeschreibung und in der 
Begründung zum Vorentwurf aufgelisteten Maßnahmen die notwendigen naturschutzfachlichen 
Belange in hohem Maße erfüllt. 
 
2.  Insbesondere begrüßt der Beirat, dass für alle Bäume, die nicht erhalten werden können, 
unmittelbar auf dem Planungsgrundstück großkronige Ersatzpflanzungen geplant sind. Bei der 
Wahl der Baumarten empfehlen wir, auch die Linde (insbesondere die Winterlinde, Tilia cordata) 
mit auf die Gehölzliste zu setzen. Sie gilt mittlerweile als einziger heimischer Stadtbaum, der den 
immer extremer werdenden klimatischen Bedingungen in unseren Städten standhält. Beim 
vorgeschlagenen Rotdorn sollte darauf geachtet werden, dass es sich um den "Echten Rotdorn" 
(d.h. die Zuchtform 'Paul's Scarlet' mit gefüllten Blüten) handelt, der sich in besonderer Weise als 
Bienenweide eignet. 
 
3.  Der ausführende Bauträger soll verbindlich beauflagt werden, dafür Sorge zu tragen, dass mit 
eventueller Bodenzufuhr keine invasiven Pflanzen, insbesondere die Orientalische 
Zackenschote, eingebracht werden können. 
 
4. Für die privaten Vorgärten sollen Schottergärten als Gestaltungselement kategorisch 
ausgeschlossen werden. 
 
 
 
Jena, 20. Mai 2022       Für den Naturschutzbeirat 
 
 
 
         
         
 







Anlage Stellungnahme der unteren Umweltfachbehörden der Stadt Jena vom 24.05.22 zur frühzei-
tigen Beteiligung VBB-Wz 06 "Wohnbebauung Oßmaritzer Straße"

Untere Immissionsschutzbehörde der Stadt Jena

Teil B.1 Textliche Festsetzungen

Pkt. 1.3.5 Es  dürfen  keine  erheblichen  Beeinträchtigungen  der  Nachbarn  durch  die
Blendwirkung der Photovoltaikanlage (Generator) entstehen.

Ergänzung Es sind folgende Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen (Schallschutz) gemäß § 9 Nr. 24 BauGB für die Gebäude erforder-
lich:

An den gekennzeichneten Fassadenbereichen der Häuser H1, H2, H8 und
H9 dürfen Aufenthaltsräume keine zu öffnenden Fenster erhalten oder es
sind  bauliche Maßnahmen zu einer Minderung des Schallpegels von 5 - 8
dB(A)  umzusetzen, z.B. durch fest verglaste Laubengänge/Balkone/Terras-
sen

Ergänzung Es sind folgende Hinweise neu aufzunehmen:

• Die Gutachterliche Stellungnahme der ITA Ingenieurgesellschaft für tech-
nische Akustik Weimar mbH, Bericht P 1012/22 vom 16.05.2022, dient als
Grundlage für die immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen.

• Die Abdeckungen von überfahrbaren Regenrinnen und die Garagentore
selbst sind nach dem Stand der Lärmminderungstechnik auszubilden.

• Die Fahrbahndecken der Fahrwege zur Tiefgarage sind mit einer Asphalt-
decke oder mindestens gleichwertigem Oberflächenbelag auszuführen

• Die Decken und Wände der Tiefgaragenein- und ausfahrt sind schallab-
sorbierend zu verkleiden.

• Die Schallemissionen der im Freien aufgestellten bzw. ins Freie abstrah-
lenden  lüftungstechnischen  Anlagen/Anlagenteile  ist  so  zu  begrenzen,
dass in 0,5 m vor dem nächstgelegenen Fenster von schutzbedürftigen
Aufenthaltsräumen  ein  Teil-Beurteilungspegel  von  tags  49 dB(A)  und
nachts 34 dB(A) insgesamt nicht überschritten wird.

• Die Tiefgarage ist ausschließlich von Anwohnern zu nutzen. Eine öffentli-
che Nutzung ist nicht zulässig.

• Bei Errichtung und baulicher Änderung von Gebäuden ist der Nachweis
über die Einhaltung der schallschutztechnischen Anforderungen von Au-
ßenbauteilen entsprechend der Norm DIN 4109 zu erbringen. Zugrunde
zu legen sind die Zuordnung der Fassaden zu den Lärmpegelbereichen
entsprechend der Anlagen 10 bis 13 oder die in der Anlage 7 aufgeführten
immissionsortbezogenen  maßgeblichen  Außenlärmpegel  in  der  Gut-
achtlichen  Stellungnahme der  ITA Ingenieurgesellschaft  für  technische
Akustik Weimar mbH, Bericht P 1012/22 vom 16.05.2022. 

• Dort, wo der Beurteilungspegel der Straßen- u. Schienenverkehrsgeräu-
sche  während  der  Nachtzeit  45 dB(A)  überschreitet,  kann  ungestörter
Nachtschlaf nur bei geschlossenen Fenstern gesichert werden. Für diese
Räume sind schallgedämmte dezentrale Dauerlüftungseinrichtungen oder
eine Anlage zur zentralen Wohnraumlüftung auszuführen.

Planzeichnung

Lärmschutz Die Fassaden der Gebäude (Kennzeichnung entsprechend Lageplan zum
VBB)
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Anlage Stellungnahme der unteren Umweltfachbehörden der Stadt Jena vom 24.05.22 zur frühzei-
tigen Beteiligung VBB-Wz 06 "Wohnbebauung Oßmaritzer Straße"

H1 und H2 -> Süd

H8 und H9 -> Nord

sind entsprechend der PlanZV, Pkt. 15.6, als Flächen, für die Vorkehrungen
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes erforderlich sind, zu kennzeichnen.

Teil C.2 Vorhabenbeschreibung

Gebäudestruktur,
S. 5, letzter Absatz

Von der Straßenbahnhaltestelle geht in vorliegendem Fall nicht der maßgeb-
liche Lärm aus sondern vom Befahren der Straßenbahnwendeschleife.

Gegebenenfalls ist eine Beschreibung weitergehender Schallschutzmaßnah-
men erforderlich.

Teil B.2 Begründung

Punkt  4.6,  S.  10,
letzter Absatz

Bitte Formulierung präzisieren:

Schienenverkehrslärm  der  Straßenbahnhaltestelle  in:  beim  Befahren  der
Straßenbahnwendeschleife

Im Umfeld von 3 km befindet sich keine der Störfallverordnung unterliegende
Anlage. Die Schadstoffe, welche sich in den Abgasen der Schornsteine des
470  m entfernt  liegenden  Heizkraftwerkes  (Anlage  nach  Anhang  I  der  4.
BImSchV)  befinden,  werden  kontinuierlich  gemessen  und  überwacht.  Die
entsprechenden gesetzlichen Emissionsgrenzwerte werden eingehalten.

Punkt 6.6 Formulierungsvorschlag:

Die Festsetzungen, welche auf der Grundlage der Schall-Immissionsprogno-
se getroffen wurden, dienen dazu, schädliche Umwelteinwirkungen zu ver-
meiden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und nach dem
Stand der Technik  unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf  ein
Mindestmaß zu beschränken. 

Untere Naturschutzbehörde der Stadt Jena

Baumschutz Die Stellungnahme vom 04.01.21 behält ihre Gültigkeit. 

Am 12.04.22 fand ein gemeinsamer Ortstermin mit dem Planer statt. Dabei
wurde festgestellt, dass die Bäume an der Oßmaritzer Straße und ein Haupt-
teil der Bäume an der Nord- und Westgrenze bei der geplanten Bebauung
nicht erhalten werden können. Für diese Bäume ist eine Fällgenehmigung zu
beantragen und es sind entsprechende Ersatzpflanzungen planerisch nach-
zuweisen. 

Einzelne Bäume an der westlichen  Grundstücksgrenze und die Eiche an der
östlichen Grenze sind weiterhin zu erhalten. 

Folgende Auflagen und Hinweise zum Baumschutz sind bei der weiteren Pla-
nung zu beachten/ berücksichtigen:

H  inweise  

1. Die auf dem Grundstück und den angrenzenden Grundstücken stehenden
Bäume sind durch die Baumschutzsatzung (BaumSchS) der Stadt Jena
vom 12.11.1997 geschützt. 

2. Für die erforderlichen Baumfällungen ist ein Antrag auf Befreiung von der
Baumschutzsatzung  (Baumfällgenehmigung)  zu  stellen.  In  diesem  Fall
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Anlage Stellungnahme der unteren Umweltfachbehörden der Stadt Jena vom 24.05.22 zur frühzei-
tigen Beteiligung VBB-Wz 06 "Wohnbebauung Oßmaritzer Straße"

sind Ersatzpflanzungen im Mindestverhältnis 1:1 und der Mindestqualität
18 – 20 cm Stammumfang einzuplanen (die planerisch festgelegten Neu-
pflanzungen können verrechnet werden).

3. Fällungen sind aus Artenschutzgründen nur  in  der Zeit  vom 01.10.  bis
28.02. zulässig. Dies gilt auch für Gehölzrodungen. 

Auflagen

1. Die vorhandenen und zu erhaltenden Bäume sind vor Beginn der Bau-
maßnahmen  entsprechend  der  gültigen  Baumschutzvorschriften  DIN
18920,  RAS-LP  4  und  ZTV-Baumpflege  gegen  direkte  und  indirekte
Schadeinwirkung zu sichern.

2. Es ist ein Baumschutzmaßnahmeplan für die zu erhaltenden Bäume vor-
zulegen, welche von der Baumaßnahme betroffen sind. Dies gilt  insbe-
sondere für die Eiche an der östlichen Grundstücksgrenze. Für die Eingrif-
fe in den Wurzelbereich der Eiche wurde bereits eine Wurzelsuchschach-
tung entsprechend der o.g. Richtlinien festgelegt. 

3. Im Wurzelbereich (Kronentraufe + 1,5 m) der zu erhaltenden Bäume sind
keine  unabgestimmten  Abgrabungen  bzw.  Aufschüttungen  zulässig.
Dazu ist der Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume, während der Bau-
maßnahme mit  einem fest  installierten Schutzzaun gegen Beeinträchti-
gungen zu sichern.

Artenschutz Es ist eine wichtige Aufgabe der Stadt Jena, die im Stadtgebiet vorhandenen
Mauersegler-Vorkommen zu erhalten und zu fördern.  Bei  Neubauten sind
dementsprechend  Maßnahmen zum Arterhalt  zu  berücksichtigen.  Die  ge-
planten  Gebäude  eignen  sich  aufgrund  ihrer  vorgesehenen  Struktur  und
Höhe zum Anbringen mehrerer Mauerseglerkästen. Es sollten insgesamt 6
Kästen an 3 Gebäuden vorgesehen werden. Bei der Planung und Umset-
zung der Maßnahmen ist die untere Naturschutzbehörde gern behilflich. 

Textliche Festsetzungen

Punkt 4.1 Es ist ein Mindeststammumfang von 18-20 cm festzusetzen (siehe Hinweise
Baumschutz).

Punkt 4.2 Die Festsetzung zur Dachbegrünung ist  weiter  zu konkretisieren.  Die Flä-
chen sollten auch in der Planzeichnung dargestellt werden.

Ergänzung Es sind Grünflächen mit Gehölzpflanzungen auf dem Gelände vorgesehen.
Diese sollten entsprechend festgesetzt werden (ggf. auch zeichnerisch).

Untere Wasserbehörde der Stadt Jena

Teil C.2 Vorhabenbeschreibung

Technik und Ener-
gie, S. 13 

Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich, der abwasserseitig im Trenn-
system erschlossen ist. Dies ist bei der Planung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen zu berücksichtigen.

Entwässerungs-
konzept

Es ist  ein Entwässerungskonzept zu erstellen,  das Möglichkeiten der Nut-
zung, Verdunstung, Versickerung bzw. Rückhaltung des Regenwassers im
Plangebiet aufzeigt und als Grundlage für die Erschließungsplanung und Flä-
chendisposition dient.

3/4



Anlage Stellungnahme der unteren Umweltfachbehörden der Stadt Jena vom 24.05.22 zur frühzei-
tigen Beteiligung VBB-Wz 06 "Wohnbebauung Oßmaritzer Straße"

Gemäß § 55 Abs. 2 soll das Niederschlagswasser ortsnah versickert oder
ohne  Vermischung  mit  Schmutzwasser  über  eine  Kanalisation  abgeleitet
werden.  Die  Einleitbedingungen  in  die  Regenwasserkanalisation  sind  mit
dem ZV JenaWasser im Vorfeld der weiteren Planungen abzustimmen, um
ggf. Flächen für die Rückhaltung/Versickerung vorzusehen.

Anlagen zur Versickerung sind auf der Grundlage des DWA-A 138 zu bemes-
sen. Für die Beurteilung der Versickerungsfähigkeit des Untergrunds ist ein
hydrogeologisches Gutachten einzuholen.

Überflutungsnach-
weis

Da die zu entwässernde Vorhabenfläche mehr als 800 m² beträgt, ist gemäß
DIN 1986-100:2016 ein  Überflutungsnachweis zu führen. Die Lage und Di-
mensionierung der  Entwässerungsanlagen auf  dem Grundstück sowie die
Größe  und  Beschaffenheit  der  Oberfläche  der  abflusswirksamen  Flächen
(Kategorie nach DIN) sind planerisch darzustellen. Die Anlagen zur Rückhal-
tung der berechneten Niederschlagsmengen sind nachzuweisen.

Am Standort befand sich bis ca. 2014 eine Waschanlage mit angeschlosse-
nem Leichtflüssigkeitsabscheider.  Zum derzeitigen Zustand der Anlage lie-
gen der unteren Wasserbehörde keine Unterlagen vor. Die Verfahrensweise
zum Rückbau ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu klären.
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Sehr geehrter Herr Merkel,

bezugnehmend auf unser Telefon und Ihre Mail vom 11.12.2023 kann ich folgende Aussagen treffen:

die im Gutachten erwähnten Durchlässigkeitswerte (siehe Seite 7 Tabelle 2 letzte Spalte) können wie folgt
interpre�ert werden:

für den Homogenbereich 1 wurde ein Bereich von 10-5 bis 10-7 angegeben dies lässt sich vereinfach als
durchlässig bis schwach durchlässiger Boden interpre�eren. Eine Versickerung ist, je nach anfallender
Menge, zwar möglich, sollte aber nicht ohne entsprechendem Zwischenpuffer versickert werden. Bei
größeren Niederschlagsmengen kann es recht zügig zu einer Sä�gung des Bodens kommen und das
anfallende Wasser wird oberflächlich entwässert.

für den Homogenbereich 2 wurde eine Durchlässigkeit von 10-7 bis 10-9 angegeben. Dies kann als sehr
schwach durchlässig bis stauender Boden angesehen werden. Eine Entwässerung ist hier nicht möglich, da
das anfallende Wasser nicht in ausreichend kurzer Zeit versickert werden kann.

Die oben aufgeführten Durchlässigkeiten sind Literaturwerte für die während der Feldarbeiten
angetroffenen Böden mit entsprechendem Schwankungsberiech.
Für eine eindeu�gere Zuordnung empfehle ich die Durchführung eines oder mehrerer
Versickerungsversuche. Als Op�on stehen hier das Doppelringinfiltrometer für oberflächliche
Versickerungswerte oder eine Versickerung im Bohrloch zur Auswahl.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuell kalkuliertes Angebot für beide Op�onen und führen dies für Sie
aus. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne jeder Zeit zur Verfügung

Freundliche Grüße

Bereich Baugrund / Rückbau / Altlasten / Umwelt / EDV

Entenlochklamm in Tirol (© Th. Oberender 2023)

JENA-GEOS-Ingenieurbüro GmbH
Saalbahnhofstraße 25 c
07743 Jena

Telefon: +49 3641 4535-17
Mobil: +49 176 444 23 491
Fax: +49 3641 442806

E-Mail:
info@jena-geos.de

Homepage: www.jena-geos.de

Sitz der Gesellschaft: Jena

WG: Oßmaritzer Str. 4c-6, Jena / Versickerung
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan VBB-Wz 06 „Wohnbebauung Oßmaritzer Straße"
hier: Frühzeitige Unterrichtung der Behörden oder sonstiger Träger öffentlicher Belange

nach § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den uns im Rahmen der Beteiligung vorliegenden Planungsunterlagen ergeht von den in ihren
Belangen betroffenen Abteilungen und Bereichen folgende Stellungnahme:

Geschäftsbereich Tiefbau und Stadtraum

Bau- und Qualitätsmanagement

Den vorliegenden Unterlagen ist zu entnehmen, dass die innere Erschließung ausschließlich auf
Privatflächen verbleibt.
Für die Herstellung der Wegeanbindungen sowie erforderlich werdende Umbauarbeiten am Bestand
der Hugo-Schrade-Straße und der Oßmaritzer Straße ist der KSJ generell in die weiteren
Planungsprozesse sowie bei der Baudurchführung einzubeziehen.

Durch geeignete entwässerungstechnische Maßnahmen ist darauf zu achten, dass
kein Oberflächenwasser von Privatflächen in die öffentlichen Verkehrsflächen der Hugo-Schrade-
Straße und Oßmaritzer Straße abgeleitet werden.
Das gilt auch für die benachbarten Privatflächen.

Dem vorliegenden Planstand ist zu entnehmen, dass keine Bauwerke vorgesehen sind, welche später
in die Baulast des KSJ übergehen.
Sofern dies dennoch erforderlich werden würde, wären frühzeitig die Voraussetzungen für die
Übernahme der öffentlichen Bauwerke und Straßenverkehrsanlagen in die Baulast des KSJ in einem
gesonderten Durchführungsvertrag zu regeln.

Elektrotechnik

Da es sich nach Fertigstellung um eine private Verkehrsfläche handelt, ist seitens des KSJ, keine
Errichtung einer Straßenbeleuchtung auf dem Bebauungsgelände geplant.

Lediglich in der Zufahrt der Hugo-Schrade-Straße könnte die Straßenbeleuchtung erneuert werden,
sollte dieser Bereich ausgebaut werden.
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Straßenverwaltung

Zu diesem frühen Zeitpunkt sind noch keine umfänglichen Belange berührt. In den nächsten
Planungsphasen sind wir dann unbedingt mit zu beteiligen und einzubeziehen.

Geschäftsbereich kommunale Dienste

Städtereinigung

In den weiteren planerischen Betrachtungen sollten frühzeitig die Möglichkeiten zum Aufstellen der
Abfallbehälter an Entsorgungstagen oder die generellen Standorte neben den öffentlichen
Verkehrsflächen auf den privaten Grundstücken geplant werden. Dabei ist ein ungehinderter kurzer
Entsorgungsweg zu berücksichtigen.
Weiterhin sind die Standorte der Entsorgungsbehältnisse so einzuordnen, dass grundsätzlich ein
Rückwärtsfahren ausgeschlossen wird.

Mit freundlichen Grüßen

/

Aniage: Richtlinie Errichtung Straßenbeleuchtung
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- Richtlinie -

Neuerrichtung oder grundhafte
Erneuerung von Leuchten bzw. Leuchtstellen

Lichtlenkung

Bei Errichtung einer funktionalen Beleuchtung — unabhängig ob es sich um eine technische oder
dekorative (gestalterische) Leuchte handelt — ist darauf zu achten, dass kein Licht in den oberen
Halbraum abgestrahlt wird (full-cut-off). Unerwünschtes Streulicht ist durch geeignete abschirmende
Maßnahmen zu vermeiden. Im Regelfall ist es bereits bei der Planung durch Auswahl eines geeigneten
Standortes, einer geeigneten Leuchthöhe und insbesondere einer geeigneten lichtlenkenden Optik zu
berücksichtigen. Des Weiteren kann hierdurch eine Aufhellung von Fassaden und zu schützenden
Grünanlagen wirkungsvoll vermieden werden.

Ausleuchtung

Es ist sicherzustellen, dass eine homogene Ausleuchtung der öffentlichen Flächen nach DIN 13201
gewährleistet werden kann. Dies ist im besonderen Maß in der Planung zu berücksichtigen und ggf.
durch eine lichttechnische Berechnung nachzuweisen. Auch ist bedingt durch den erforderlichen
Umweltschutz und unter Berücksichtigung von dem aktuellen Stand der Technik eine technische
Leuchte mit einem Gesamtlichtstrom von mindestens 120Im/W (dekorative Leuchte ..~100Im/W)
einzusetzen. Sonderleuchten sind ggf. separat mit dem SG Elektrotechnik abzustimmen.

Lichtfarbe

Empfohlen wird der Einsatz von weißem statischen Licht mit einem möglichst geringen Anteil
kurzwelliger Strahlung unter einer Wellenläge von 500nm. Damit der Charakter von Anwohnerstraßen
besser wiedergegeben werden kann und gleichzeitig eine behaglichere Atmosphäre geschafft wird,
sowie eine Senkung des „blau-Anteils" stattfindet, sind diese Straßen mit einer Farbtemperatur von
3.000 K auszustatten, wobei der Farbwiedergabeindex wenigstens bei 80 liegen soil. Gleiches gilt für
Hauptverkehrsstraßen.

Beleuchtungszeiten

Für eine geringere Belastung der Umwelt sollte die funktionale Beleuchtung, wenn keine
sicherheitsrelevanten Argumente entgegenstehen, während der Nacht zeitlich in mehreren Stufen
gedimmt werden. Die Anzahl der Stufen, sowie die Dimmprofile sind mit dem SG Elektrotechnik
abzustimmen.

Zertifizierung

Um die sicherzustellen, dass die Geräte den Anforderungen der europäischen Normen entsprechen,
ist die ENEC und CE Zertifizierung verpflichtend. In Ergänzung, für die Glaubwürdigkeit der
Produktdaten, insbesondere den zuverlässigen Betrieb von LED-Modulen und-LED Leuchten ist die
ENEC+ - Zertifizierung vorteilhaft.

Kommunalservice Jena
lnfrastruktur und Digitalisierung
Löbstedter Str. 68
07749 Jena

Stand 31.01.2021










